
Der Flächennutzungsplan mit integrierter 
Landschaftsplanung - Inhalte und Funktion
Der Flächennutzungsplan mit integrierter Land-
schaftsplanung (FNP) enthält gemäß § 5 Bauge-
setzbuch die Grundzüge der städtebaulichen 
Entwicklung und dient damit der Stadtverwaltung
als Leitlinie für die räumliche Verteilung von 
Bauflächen und Grünflächen sowie die Vertei-
lung der wichtigsten Standorte für öffentliche 
Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser oder
Sportanlagen innerhalb des gesamten Stadtge-
bietes. Der integrierte Landschaftsplan stellt die 
Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirkli-
chung der Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege dar. Der FNP ist das wichtigs-
te formale Planungsinstrument zur langfristigen 
Steuerung der Stadtentwicklung.

Der FNP begründet noch keine Bauansprüche 
für die einzelnen Grundstückseigentümerinnen 
und -eigentümer, aber er dient der Gemeinde 
und anderen öffentlichen Planungsträgern bei 
späteren Entscheidungen als Orientierung. Das 
bedeutet, dass nachfolgende Planungen (z. B. 
Bebauungspläne, Baugenehmigungen) aus den 
Zielen des Flächennutzungs- und des Land-
schaftsplanes entwickelt sein müssen, und diese
Entwicklungsziele konkretisieren sollen. Der 
FNP ist somit eine an die Verwaltung gerichtete 
Plangrundlage mit übergeordneten inhaltlichen 
Vorgaben für nachfolgende, konkretisierende 
Planungen.

Im vorliegenden Verfahren zur Änderung des 
FNP wird daher - entsprechend der Funktion des
FNP - das Planungsgebiet auf seine grundsätzli-
che Eignung für die geplante Nutzung u.a. hin-

sichtlich städtebaulicher, verkehrs- und lärm-
technischer, lufthygienischer, landschaftsplaneri-
scher und naturschutzfachlicher Aspekte hin un-
tersucht.

Detaillierte Aussagen zu beispielsweise Gebäu-
destellungen und -höhen oder zur Dichte einer 
geplanten Bebauung können aufgrund der ge-
setzlichen Funktion des FNP als "vorbereitender 
Bauleitplan" nicht Inhalt der Flächennutzungs-
plan-Änderung sein, und werden daher im Rah-
men nachfolgender Verfahren (Bebauungsplan 
bzw. Baugenehmigung) geregelt.

Ausgangslage und Anlass der Änderung
Das Planungsgebiet liegt im 17. Stadtbezirk 
Obergiesing-Fasangarten östlich der bestehen-
den Bebauung an der Münchberger Straße. Öst-
lich des Planungsgebiets grenzt die BAB A8 
München-Salzburg an. Nördlich des Planungs-
gebietes verläuft entlang der Kronacher Straße 
in Hochlage auf einem Bahndamm die Bahntras-
se der S7 München-Kreuzstraße.
Derzeit wird das Planungsgebiet überwiegend 
landwirtschaftlich genutzt.

Der östliche Bereich des Planungsgebietes ist 
Teil einer Grün- und Freiraumkulisse, die sich in 
Ramersdorf beginnend entlang der Autobahn mit
lediglich kleinen Unterbrechungen an Straßen- 
bzw. Bahntrassen bis zum Stadtrand durchzieht.
Das Orts- und Landschaftsbild des Planungsge-
bietes ist geprägt durch die umgebenden Ver-
kehrstrassen, die auch den unmittelbaren räumli-
chen und funktionalen Bezug zu den umliegen-
den Landschaftsräumen einschränken. Die be-
stehenden landwirtschaftlichen Wiesen- und 
Ackerflächen reichen größtenteils bis an die an-
grenzenden Grundstücke. Entlang der Auto-
bahn, im Süden sowie partiell im Norden entlang
der Bahnlinie befindet sich eine erhaltenswerte 
Baumkulisse. Aufgrund seiner großen Freiflä-
chen besitzt das Planungsgebiet eine positive 
stadtklimatische Funktion.

Das Planungsgebiet ist Lärmemissionen aus 
dem Straßenverkehr der angrenzenden Auto-
bahn, der Fasangartenstraße und dem Schie-
nenverkehr auf der nördlich verlaufenden Bahn-
trasse ausgesetzt. Anlagenlärm wirkt von einem 
naheliegenden Hotel sowie einer östlich der Au-
tobahn liegenden Kompostieranlage auf das Pla-
nungsgebiet ein.

Begründung zur Flächennutzungsplan-Änderung VI/30

Münchberger Straße (östlich), Kronacher Straße (südlich),
BAB München - Salzburg (westlich), Fasangartenstraße (nördlich)

(Parallelverfahren mit Bebauungsplan Nr. 2118)

Lage im Stadtgebiet

Landeshauptstadt
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Die Luftschadstoffsituation wird durch die Kfz-
Emissionen der angrenzenden Straßenräume, 
insbesondere der Autobahn unmittelbar östlich 
des Planungsgebietes geprägt.

Das Planungsgebiet ist für den motorisierten In-
dividualverkehr von Westen über die Obernzeller
Straße an die Balanstraße und das übergeord-
nete Straßennetz angebunden. Die Anbindung 
an den Öffentlichen Personennahverkehr erfolgt 
über die S-Bahn-Haltestelle Fasangarten sowie 
über eine Buslinie in der Balanstraße.

Die Versorgung der Grundschulkinder kann un-
ter der Maßgabe einer zeitlich gestaffelten Reali-
sierung in der Sprengel-Grundschule an der Bal-
anstraße gesichert werden.

In räumlicher Nähe zum Planungsgebiet liegt zur
Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs 
das Nahbereichszentrum am S-Bahnhof Fasan-
garten an der Marklandstraße. In der weiteren 
Umgebung des Planungsgebietes stehen zur 
weiteren Versorgung das Einkaufszentrum 
"PEP" im Stadtteilzentrum Perlach und die Nah-
bereichszentren Perlach / Pfanzeltplatz, Balan-
straße (Süd) und Schwanseestraße zur Verfü-
gung.

Im geltenden Flächennutzungsplan mit integrier-
ter Landschaftsplanung (FNP) ist das Planungs-
gebiet als "Reines Wohngebiet" WR, als "Fläche 
für Kleingärten" KG und "Sonstige Grünfläche" 
SG dargestellt. Die nördlich des Planungsareals 
verlaufende S-Bahn-Trasse ist als "Bahnfläche" 
dargestellt. Die Fasangartenstraße, wie auch die
daran anbindende Balanstraße, sind gemäß ih-
rer verkehrlichen Funktion als "Örtliche Haupt-
verkehrsstraße, die auch dem Durchgangsver-
kehr dient" dargestellt. Östlich der Autobahn 
(Darstellung als Überörtliche Hauptverkehrss-
traße) sind "Flächen für die Landwirtschaft" und 
"Ver- und Entsorgungsflächen" sowie eine 
"Sonstige Grünfläche" dargestellt. Teilweise sind
diese Flächen mit der landschaftsplanerischen 
Schraffur "Maßnahmen mit Nutzungsbeschrän-
kungen zum Schutz zur Pflege und Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft" überlagert. 
Als nachrichtliche Übernahme ist in diesem Be-
reich der Regionale Grünzug "Gleißental / Ha-
chinger Tal" dargestellt.
Im Rahmen des Aufstellungsbeschlusses vom 
28.09.2016 (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 

06867) wurde das Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung beauftragt, für das Planungsgebiet 
den Flächennutzungsplan mit integrierter Land-
schaftsplanung zu ändern und einen Bebau-
ungsplan mit Grünordnung aufzustellen.

Planungsziele und beabsichtigte Darstellung
Gemäß den im o.g. Aufstellungsbeschluss be-
schlossenen Planungszielen soll das Planungs-
gebiet nunmehr zu einem Wohnquartier entwi-
ckelt werden. Gleichzeitig wird damit das städte-
bauliche Ziel einer Abrundung des Ortsrandes 
nach Osten unter Berücksichtigung der beson-
deren Lage an der Autobahn verfolgt. Der Be-
reich der zukünftigen Wohnnutzung soll im Flä-
chennutzungsplan mit integrierter Landschafts-
planung als "Allgemeines Wohngebiet" WA dar-
gestellt werden.

Auf grünplanerischer Ebene sollen lärmge-
schützte öffentliche Grün- und Freiflächen mit 
entsprechenden Wegeverbindungen geschaffen 
werden. Die Flächen am östlichen Planungsrand
werden auch weiterhin als "Sonstige Grünfläche"
SG dargestellt. Der vorhandene Baumbestand 
soll aus ökologischen und gestalterischen Grün-
den soweit möglich erhalten werden.

Zur Deckung der erforderlichen sozialen Infra-
struktur soll innerhalb des geplanten Allgemei-
nen Wohngebiets eine integrierte Kindertages-
einrichtung ("Haus für Kinder") realisiert werden.

Auswirkungen der Planung
Mit der Änderung des Flächennutzungsplans mit
integrierter Landschaftsplanung soll die pla-
nungsrechtliche Basis für Entwicklung von 
dringend benötigtem Wohnraum geschaffen wer-
den. Mit der Entwicklung des Gebiets kann ein 
wichtiger Beitrag zur Deckung des Bedarfs an 
Wohnflächen in der Landeshauptstadt München 
geleistet sowie der Siedlungsrand nach Osten 
entlang der Autobahn arrondiert werden.

Mit der Realisierung einer integrierten Kinderta-
geseinrichtung ("Haus für Kinder") können auch 
mögliche Umgebungsbedarfe gedeckt werden.

Mit der geplanten Änderung des Flächennut-
zungsplans ist der Wegfall einer (Vorrats-)Fläche
für Kleingärten verbunden. Gemäß Beschluss 
"Urbanes Gärtnern in München" der Vollver-
sammlung des Stadtrates der Landeshauptstadt 
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München vom 19.02.2014 (Sitzungsvorlage Nr. 
08-14/V 13752) ist die Realisierung von Klein-
gärten auf solchen Flächen grundsätzlich vorzu-
sehen. Bei der Ausweisung von Kleingartenan-
lagen und Allgemeinen Wohngebieten sind ge-
mäß geltender Normen (DIN 18005) die gleichen
Lärmschutzanforderungen zu stellen. Aufgrund 
des absehbaren, hohen finanziellen Aufwands 
für Lärmschutz, des anhaltenden Wohnbedarfs 
und der kaum realisierbaren Finanzierung eines 
Lärmschutzes allein für Kleingärten, wird der 
Entwicklung von Wohnbauflächen Vorrang ge-
genüber der ursprünglich geplanten Entwicklung 
von Kleingärten eingeräumt.

Unter weitestmöglicher Erhaltung des Baumbe-
stands kann zukünftig auf grünplanerischer Ebe-
ne ein attraktives Angebot für die wohnungsnahe
Erholung durch angrenzende, landschafts-
gerecht gestaltete Freiräume, einen internen An-
ger sowie eine öffentliche, parkartig gestaltete 
Grünfläche im Übergangsbereich zum Baube-
stand zur Verfügung gestellt werden. Mit der 
Aufweitung der Darstellung der Sonstigen Grün-
fläche SG im Süden des Planungsareals kann 
weiterhin die Durchgängigkeit der Grün- und 
Freiraumkulisse entlang der Autobahn aufrecht 
erhalten werden.

Ein im Rahmen der Planung erstelltes Verkehrs-
gutachten mit Prognosehorizont 2030 kommt zu 
dem Ergebnis, dass die zukünftigen Verkehrs-
mengen innerhalb des bestehenden Straßennet-
zes ohne Ergreifen weiterer Maßnahmen leis-
tungsfähig abgewickelt werden können. Die Be-
lastungsgrenzen für Wohnstraßen werden einge-
halten. 

Im Rahmen der Planung wurde ein Lärmgut-
achten mit dem Prognosehorizont 2030 erstellt. 
Dieses kommt insgesamt zu dem Ergebnis, dass
zur Einhaltung der zulässigen Grenzwerte und 
somit zur Sicherstellung gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse in den Bereichen des Pla-
nungsgebiets mit Überschreitungen der Immissi-
onsgrenzwerte der 16. Bundesimmissions-
schutzverordnung und/oder mit Überschreitun-
gen gesundheitsgefährdender Beurteilungspegel
Schallschutzmaßnahmen getroffen werden müs-
sen, die über die Mindestanforderungen zum 
Schallschutz von Außenbauteilen nach DIN 
4109 hinausgehen. Diese Maßnahmen sind im 
Lärmgutachten beschrieben und sind im Rah-

men der verbindlichen Bauleitplanung entspre-
chend festzusetzen. 

Im Rahmen der Planung wurde ein lufthygieni-
sches Gutachten erstellt. Die maßgebenden luft-
hygienischen Grenzwerte der 39. Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchV) werden in den Bau-
feldern des Planungsgebietes im Planfall zuver-
lässig eingehalten. Die Grenzwerte der 39. 
BImSchV für NO2 und Feinstaub (PM10 und 
PM2,5) werden auch in der Nachbarschaft deut-
lich unterschritten, so dass die Realisierung des 
Planvorhabens keine negativen Auswirkungen 
auf die Luftschadstoffbelastung in der Nachbar-
schaft erwarten lässt.

Die Beschreibung der Auswirkungen auf die 
Schutzgüter Mensch, Pflanzen, Tiere, Boden, 
Fläche, Wasser, Luft, Klima, Landschafts- und 
Stadtbild, Kultur- und Sachgüter sowie Energie 
finden sich im nachfolgenden Umweltbericht.

Nachhaltigkeit und Energiekonzept
Mit Fortschreiten der Planung sollten Aspekte 
der Nachhaltigkeit und energetische Gesichts-
punkte verstärkt in die Planung einfließen. Die 
Landeshauptstadt München hat sich zum Ziel 
gesetzt, die größtmöglichen lokalen Kohlendi-
oxid-Reduktionspotenziale zu erschließen und 
bis zum Jahr 2030 die CO2-Emissionen um min-
destens 50 % (gegenüber dem Jahr 1990) zu 
verringern. Kompakte Bauformen, flächenspa-
rende Erschließungskonzepte sowie Regelun-
gen zu Dachgestalt und Dachaufbauten sind da-
bei als wichtige Einflussfaktoren zu beachten. 
Neben hohen energetischen Gebäudestandards 
sollten auch innovative Techniken zur Nutzung 
umweltfreundlicher und erneuerbarer Energien 
Anwendung finden, um somit auch Belange des 
Klimaschutzes berücksichtigt werden. Zur Wär-
meversorgung ist ein Blockheizkraftwerk zur 
Kraft - Wärme - Kopplung vorgesehen.
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Umweltbericht

Anlass und Ziele der Flächennutzungsplan 
Änderung
Zu Standort, Anlass, Art und Umfang sowie Aus-
wirkungen der Planung wird auf die vorange-
gangenen Ausführungen verwiesen.

Festgelegte Ziele des Umweltschutzes, die 
für die Planung von Bedeutung sind (rechtli-
che Grundlagen und sonstige Vorgaben)
Neben den allgemeinen gesetzlichen Grund-
lagen, wie dem Baugesetzbuch, den Natur- und 
Denkmalschutzgesetzen, der Immissionsschutz-,
Abfall- und Wassergesetzgebung wurden im 
konkreten Fall insbesondere beachtet:
• Regionalplan - Region München (2014)

Nach dem Regionalplan für die Region Mün-
chen zählt das Planungsgebiet zu den Berei-
chen, die für die Siedlungsentwicklung be-
sonders in Betracht kommen.

• Arten- und Biotopschutzprogramm Stadt 
München (ABSP)
Die relevanten Ziele sind die Nutzungsexten-
sivierung und die Strukturanreicherung in 
strukturarmen, überwiegend ackerbaulich ge-
nutzten Gebieten sowie der Erhalt und die 
Entwicklung der Kulturlandschaft auf der 
Grundlage des naturräumlichen Leitbildes.

Bestandsaufnahme und Bewertung der Um-
weltauswirkungen auf der Ebene des Flä-
chennutzungsplans mit integrierter Land-
schaftsplanung einschließlich der Prognose 
bei Nichtdurchführung der Planung

Schutzgut Mensch
Erholung:
Die Erholungsnutzung im Planungsgebiet be-
schränkt sich aktuell auf die Nutzung vorhande-
ner Trampelpfade, die durch das teils brachlie-
gende Grünland im nördlichen Teil führen sowie 
auf einen Grünstreifen entlang der BAB A8, der 
das Planungsgebiet mit den umgebenden Grün-
strukturen vernetzt. Die Erholungsqualität ist 
durch Verkehrslärm von der angrenzenden BAB 
A8 und der Bahnlinie eingeschränkt. Das Umfeld
ist mit Fuß- und Radwegen gut erschlossen. In 
der Balanstraße verläuft eine Fahrrad-Nebenrou-
te des Münchener Radnetzes. Im ABSP der 
Stadt München zählt das Planungsgebiet zu den
durch Lärm und Strukturarmut beeinträchtigten 
Freiflächen. Die Umgebung des Planungsgebie-

tes ist mit öffentlichen Grünflächen auf Wohnge-
bietsebene sowie auf Nachbarschaftsebene 
deutlich unterversorgt.
Die Planung sieht ein neues Wohnquartier mit 
einem landschaftsgerecht gestalteten Grünkorri-
dor entlang der Autobahn (geplante Darstellung 
als Sonstige Grünfläche), eine öffentliche parkar-
tig gestaltete Grünfläche im Übergangsbereich 
zum bestehenden Wohngebiet und einen inter-
nen Anger. Der Baumbestand soll weitestmög-
lich erhalten bleiben und durch umfangreiche 
Neupflanzungen ergänzt werden. Durch das 
neue Wohngebiet werden öffentlich nutzbare 
Wege führen, die an das bestehende Netz an-
geschlossen werden und Ergänzungsrouten in 
Nord-Süd-Richtung anbieten. Die Durchgängig-
keit der Grün- und Freiraumkulisse entlang der 
Autobahn bleibt erhalten.
Bei Realisierung der Planung entstehen neue 
Angebote für den Aufenthalt in wohnungsnahen 
Freiräumen und die Durchgängigkeit des Gebie-
tes für den Fuß- und Radverkehr wird attraktiver 
gestaltet. Dies ist eine Verbesserung der aktuel-
len Bestandssituation. Mit den künftigen Grünflä-
chen entsteht eine neue Naherholungsqualität. 
Insgesamt ist mit keiner Verschlechterung der 
Erholungsnutzung zu rechnen.

Schutzgut Mensch – Lärm:
Auf das Planungsgebiet wirken Verkehrslärm, 
Geräusche aus Gewerbeanlagen außerhalb des 
Planungsgebietes sowie Geräusche aus geplan-
ten Anlagen im Planungsgebiet ein. Die Lär-
meinwirkungen wurden im Rahmen einer schall-
technischen Untersuchung differenziert unter-
sucht.
Es wurden die Schallimmissionen für den 
Straßenverkehr und den Schienenverkehr mit 
der Bestandsbebauung im Prognosehorizont 
2030 (Nullfall 2030) sowie unter Berücksichti-
gung des Bebauungsplanentwurfes (Prognose-
Planfall 2030) bestimmt.
Nach Auffassung des Umweltbundesamts kön-
nen Gesundheitsgefährdungen bei einer dauer-
haften Lärmbelastung von mehr als 65/60 dB(A) 
tags/nachts nicht ausgeschlossen werden. 

• Verkehrslärm:
Maßgebend für die Verkehrslärmeinwirkungen 
im Planungsgebiet sind die an das Planungs-
gebiet angrenzenden Straßen (BAB A8, Fa-
sangartenstraße, Münchberger Straße) sowie 
die Straßenverkehrswege im weiteren Umfeld 
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des Planungsgebietes (Balanstraße, Oberzel-
ler Straße, Eslarner Straße, Kronacher Straße,
Kleinfeldstraße, Mitterteicher Straße). Ferner 
treten relevante Verkehrslärmeinwirkungen 
aus Schienenverkehr durch die Bahnstrecke 
Nr. 5552 München Giesing - Kreuzstraße (S 7)
auf. Das Planungsgebiet ist daher zum Teil 
sehr hohen Verkehrslärmpegeln ausgesetzt.
Die Berechnungen zum Prognose Nullfall 
(ohne die geplante Bebauung) haben ergeben,
dass die höchsten Verkehrslärmpegel im nord-
östlichen Plangebiet durch den Einfluss der 
Bahnstrecke und der BAB A 8 auftreten. Im 
gesamten Plangebiet betragen die Beurtei-
lungspegel durch Verkehrslärm (bei freier 
Schallausbreitung) mehr als 60/ 50 dB(A).
Nach Umsetzung der Planung tragen insbe-
sondere die von den bestehenden und geplan-
ten Straßen ausgehenden Verkehrsgeräusche 
wesentlich zur Lärmbelastung innerhalb des 
Planungsgebiets und dessen unmittelbarer 
Umgebung bei.

Die Berechnungen zum Prognose-Planfall (mit
Realisierung der Bebauung) stellen sich wie 
folgt dar:
Die höchsten Beurteilungspegel treten im östli-
chen Bereich zur BAB A 8 und an der Nordsei-
te zur Bahnstrecke auf. Die Orientierungswerte
der DIN 18005 für WA (von 55/ 45 dB(A) Tag/ 
Nacht) werden deutlich überschritten.
Die festgesetzte Wohnbebauung kann daher 
nur mit umfangreichen aktiven und passiven 
Schallschutzmaßnahmen umgesetzt werden. 
Schallschutzmaßnahmen sind ferner für den 
Aufenthalt im Freien im Bereich der Sonstigen 
Grünfläche erforderlich. Die Maßnahmen sind 
im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
festzusetzen.
In der Nachbarschaft des Planungsgebietes 
sind bei einer hilfsweisen Bewertung der Aus-
wirkung der Planung auf die Verkehrsgeräu-
sche nach den Maßgaben der 16. BImSchV 
rechnerisch keine relevanten Pegelerhöhun-
gen zu erwarten. Bei Umsetzung einer 
schallabschirmenden Bebauung sind grund-
sätzlich sogar niedrigere Verkehrslärmpegel in
der Nachbarschaft möglich.

Zwar liegen von Seiten der Autobahndirektion 
Südbayern keine konkreten Entwicklungs- / 
Ausbaupläne zur BAB A8 vor, jedoch wurde im
Vorfeld eine fiktive Betrachtung aus schall-

schutzfachlicher Sicht durchgeführt, um eine 
mögliche Entwicklung bzw. einen Ausbau der 
BAB A8 zu berücksichtigen. Bei einer/m mögli-
chen Entwicklung / Ausbau der BAB A8 wäre 
im Fall einer Lärmsanierung der Straßenbau-
lastträger (in vorliegendem Fall die Autobahn-
direktion Südbayern) angehalten passiven 
Schallschutz für die betroffenen Wohnungen 
herzustellen. Zum Nachweis, dass durch die 
heranrückende Bebauung bei einer/m mögli-
chen Entwicklung / Ausbau der Autobahn 
BAB A8 der Straßenbaulastträger (Autobahn-
direktion Südbayern) keine Lärmsanierung 
nach der 24. BImSchV (Bundes-Immissions-
schutz-Verordnung) durchführen muss, wurde 
in einer beispielhaften Berechnung nachgewie-
sen, dass bereits durch die höheren Anforde-
rungen der DIN 4109 (Juli 2016) und den ent-
sprechenden Festsetzungen, welche im Rah-
men der Bauleitplanung getroffen werden, der 
Entstehung von Lärmsanierungsfällen weitrei-
chend vorgebeugt werden kann.

• Geräusche aus Gewerbeanlagen außerhalb 
des Planungsgebietes:
Bei Beurteilungspegeln von bis zu 56/23 dB(A)
Tag/Nacht werden durch die Geräusche aus 
der östlich gelegenen städtischen Kompostier-
anlage die Orientierungswerte der DIN 18005 
bzw. die Immissionsrichtwerte der Techni-
schen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA) 
Lärm für Allgemeine Wohngebiete 
(55/40 dB(A) Tag/Nacht) geringfügig über-
schritten. Diese Überschreitungen können 
durch einen Ausschluss von Immissionsorten 
im Sinne der TA Lärm im Rahmen der verbind-
lichen Bauleitplanung verhindert werden (z. B. 
nur zu Reinigungszwecken öffenbare Fenster 
in schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen inner-
halb des Überschreitungsbereichs).

• Geräusche von Tiefgaragen und oberirdischen
Stellplätzen:
Tiefgaragen und oberirdische Stellplätze er-
zeugen Lärmkonflikte im Bereich der Ein- und 
Ausfahrten sowie durch Kofferraumdeckel-
schlagen. Diese Lärmkonflikte können durch 
Lärmschutzeinrichtungen und verschiedene 
Optimierungsmöglichkeiten im Zuge der Bau-
ausführung gelöst werden. Grundsätzlich sind 
im Allgemeinen Wohngebiet Schallimmissio-
nen durch Garagen und Stellplätze, deren Zahl
dem durch die zugelassene Wohnnutzung ver-
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ursachten Bedarf entspricht, als sozialadäquat 
hinzunehmen.

• Geräusche von Kindertagesstätten und Kin-
derfreispielflächen:
Die Planungsziele enthalten innerhalb des ge-
planten Allgemeinen Wohngebietes eine inte-
grierte Kindertageseinrichtung. Mögliche Lärm-
konflikte können durch eine schalltechnisch 
günstige Situierung (= ausreichend großer Ab-
stand der Kinderfreispielflächen zur bestehen-
den und geplanten Nachbarschaft) vermieden 
werden. Es zeigt sich, dass auf 2/3 der Frei-
spielfläche Beurteilungspegel durch Verkehrs-
lärm von weniger als 57 dB(A) und auf der 
restlichen Freispielfläche Beurteilungspegel 
zwischen 57 dB(A) und 59 dB(A) vorliegen. 
Die Anforderungen der Landeshauptstadt 
München werden somit eingehalten.

• Geräusche durch die Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlage (KWK):
Die Energieversorgung des Wohngebietes soll
über eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in-
nerhalb des Planungsgebietes erfolgen. Davon
ausgehende Geräusche können durch die 
Festsetzung zulässiger Schallleistungen im 
Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans be-
grenzt werden, sodass der nächtliche Immissi-
onsrichtwert der TA Lärm für Allgemeine 
Wohngebiete an den Planungsgebäuden in 
Summe mit ggf. anderen Anlagen eingehalten 
wird.

Durch die geschilderten Lärmquellen ist das ge-
plante Allgemeine Wohngebiet einer hohen 
Lärmbelastung ausgesetzt. Zum Schutz der 
davon betroffenen zukünftigen Bewohnerinnen 
und Bewohner müssen im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung umfangreiche aktive und 
passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt 
werden. So wird die Bebauung ca. 40 m von der 
Autobahn abgerückt sowie mit aktiven Lärm-
schutzmaßnahmen entlang der BAB A8 passi-
ven Lärmschutzmaßnahmen an der geplanten 
Wohnbebauung, einer schalltechnisch günstigen
Situierung von Kinderfreispielflächen und der 
Berücksichtigung des Lärmschutzes bei der 
Bauabfolge reagiert.

Mit diesen Maßnahmen kann für das Schutzgut 
Mensch - Wirkungsbereich Lärm eine erhebliche
Betroffenheit vermieden werden.

Insgesamt ergeben sich durch die FNP-Ände-
rung keine relevanten Änderungen in den Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Mensch – Lärm.

Schutzgut Mensch – Erschütterungen:
Das geplante Allgemeine Wohngebiet grenzt im 
Norden direkt an den oberirdischen Schienen-
verkehr der eingleisigen Bahnstrecke Nr. 5552. 
Wenn der Mindestabstand geplanter Gebäude 
von zirka 55 m zur Gleisachse der Bahnstrecke 
unterschritten wird, kann eine erhebliche Belästi-
gung durch sekundären Luftschall nicht ausge-
schlossen werden. In diesem Fall müssen im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung Lärm-
schutzmaßnahmen für schutzbedürftige Aufent-
haltsräume festgesetzt werden. Dadurch kann 
für das Schutzgut Mensch - Wirkungsbereich Er-
schütterungen eine erhebliche Betroffenheit ver-
mieden werden.
Durch die Umsetzung der FNP-Änderung erge-
ben sich keine relevanten Änderungen in den 
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch – Er-
schütterungen.

Schutzgut Mensch - Elektromagnetische Felder:
Unmittelbar nördlich der Geltungsbereichsgren-
ze befindet sich in einem Abstand von 6 m die 
eingleisige Bahnstrecke Nr. 5552 (S 7). Von der 
Oberleitung (je 15kV, 16⅔ Hz, zusätzliche Ver-
sorgungsleitungen wurden nicht festgestellt) 
gehen elektromagnetische Felder aus.
Bei ausreichendem Abstand der geplanten Be-
bauung zur nächstgelegenen Oberleitung (> 10 
m) ist im Planungsgebiet der Schutz der Allge-
meinheit vor elektrischen und magnetischen Fel-
dern der Bahnstromanlagen sichergestellt. Die 
Einhaltung der zulässigen Werte der 
26. BImSchV schließt jedoch nicht aus, dass Be-
einträchtigungen für besonders gefährdete Per-
sonen (z. B. Schwangere, Träger von Herz-
schrittmachern) bzw. Störungen elektrischer Ver-
braucher auftreten können. Dies ist im Einzelfall 
anhand der Exposition des Betroffenen und der 
Eigenschaften der Anlage zu beurteilen. Weitere
Schutzmaßnahmen sind in der weiterführenden 
Planung nicht vorgesehen.
Eine vergleichbare Betroffenheit ist bei der Um-
setzung der Darstellungen des geltenden Flä-
chennutzungsplans (Nutzung Kleingarten) zu er-
warten.

Schutzgut Pflanzen, Tiere und Lebensräume
Das Planungsgebiet wird überwiegend von einer
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Ackerbrache eingenommen. Im Nordteil befin-
den sich artenarmes Grünland, verbuschende 
Grünlandbrache und - angrenzend an die beste-
hende Bebauung - eine Grünanlage mit artenar-
mer Mehrschnittwiese und Baumbestand. Die-
ses Teilgebiet wird durch einen teilweise lücki-
gen Feldgehölzstreifen und mesophiles Gebüsch
von der Bahnlinie der S 7 und der BAB A8 abge-
schirmt. Eine Baumhecke und eine Baumreihe 
bedeckt die Böschung entlang des Fuß- und 
Radweges, der von der Fasangartenstraße aus 
in das Planungsgebiet führt. Einzelne erhaltens-
werte Bäume stehen ferner auf Gartengrund-
stücken.
Im Planungsgebiet gibt es keine naturschutz-
rechtlichen Schutzgebiete. Eine lineare Gehölz-
struktur (Allee) entlang der Fasangartenstraße 
ist als Biotopfläche erfasst. Die nächstliegenden 
Schutzgebiete sind der Geschützte Landschafts-
bestandteil "Fasangarten" in 0,5 km Entfernung 
sowie das Landschaftsschutzgebiet "Gebiet um 
den Hachinger Bach von der Stadtgrenze bis zur
Versickerungsstelle" in 1,3 km Entfernung.

Im Jahr 2016 wurden Fledermäuse, Vögel und 
Reptilien kartiert. Für Fledermäuse ist das Pla-
nungsgebiet als Jagdlebensraum typischer Arten
des besiedelten Bereichs von Bedeutung. Bei 
den Vögeln beschränkt sich das Artenspektrum 
auf kommune, an den Menschen angepasste Ar-
ten. Wichtigster Brutlebensraum sind die Gehöl-
ze im Norden des Planungsgebietes.
Bei den Reptilien wurde nur die Zauneidechse 
nachgewiesen. Es wurden Individuen entlang 
der Bahnlinie der S7 beobachtet sowie in einem 
ruderalen bis gärtnerisch genutzten Grünstreifen
am Ackerrand an der Westgrenze des Planungs-
gebietes.

Ein Vorkommen des Nachtkerzenschwärmers 
wird aufgrund des Weidenröschenaufwuchses 
(2016) auf der Ackerfläche unterstellt.
Das Planungsgebiet ist durch Barrieren auf allen
Seiten des Planungsgebietes (Autobahn, 
Straßen, Bahnlinie, Gebäude bzw. Siedlung), 
ehemals konventionelle landwirtschaftliche Nut-
zung, Spaziergängerinnen und Spaziergänger 
mit in der Regel frei laufenden Hunden und 
streunende Hauskatzen vorbelastet.

Eine im Rahmen der Planung durchgeführte Ein-
griff-Ausgleichsermittlung und ein Beitrag zum 
Artenschutz kommen zu folgenden Ergebnissen:

Bei Durchführung der Planung wird die aktuelle 
Vegetation umgewandelt in ein Wohngebiet mit 
Grün- und Freiflächen. Dabei kommt es zu 
einem Verlust von Lebensräumen geringer bis 
mittlerer Wertigkeit. Der Lebensraumverlust stellt
eine erhebliche Beeinträchtigung dar, die jedoch 
durch Kompensationsmaßnahmen außerhalb 
des Planungsgebietes ausgeglichen werden 
kann. Verluste beim Baumbestand können durch
die Neupflanzung von Bäumen im Planungsge-
biet kompensiert werden. Ferner können gehölz-
geprägte Lebensraumstrukturen mit Vogel-Brut-
plätzen sowie potenziell nutzbare Fledermaus-
quartiere erheblich beeinträchtigt werden. Diese 
Beeinträchtigungen können durch die Erhaltung 
der Gehölzfläche im nordöstlichen Planungsge-
biet, durch die Erhaltung der beiden Höhlenbäu-
me, durch die weitgehende Erhaltung des Baum-
bestandes und durch umfassende Baumpflan-
zungen auf den Grünflächen vermieden bzw. so 
weit minimiert werden, dass die meisten lokalen 
Populationen der (nachgewiesenermaßen oder 
potenziell) vorkommenden streng geschützten 
Arten und der europäischen Vogelarten bzw. 
ihre Lebensstätten nicht oder nur unerheblich 
betroffen sein werden.

Eine Ausnahme bildet die Zauneidechse. Bei 
Durchführung der Planung können (potenzielle) 
Teillebensräume dieser Art entfernt bzw. so ver-
ändert werden, dass sie nicht mehr nutzbar sind.
Zudem können während der Baumaßnahmen 
auf den Flächen lebende, unmittelbar be-
nachbart lebende und/oder vorbeiwandernde 
Tiere durch Schall, Licht, Bewegungen, o.a. ge-
stört werden. Für die Zauneidechse sind daher 
spezifische Vermeidungsmaßnahmen erforder-
lich, um nicht gegen artenschutzrechtliche Ver-
bote zu verstoßen. Dies gilt auch vor dem Hin-
tergrund, dass der Zauneidechsenlebensraum 
entlang der Bahnlinie durch die Bauarbeiten zur 
Erneuerung der Eisenbahnbrücke über die BAB 
A8 mit Rodung des vorhandenen Gehölzbestan-
des im Jahr 2019 bereits vor Durchführung des 
Verfahrens zur FNP-Änderung erheblich beein-
trächtigt wird. Bei der Beurteilung der Auswirkun-
gen der FNP-Änderung wird davon ausge-
gangen, dass nach Abschluss der Brückenbau-
arbeiten die Lebensräume der Zauneidechse 
wiederhergestellt sein werden und der Erhal-
tungszustand der lokalen Population der Zaunei-
dechse in diesem Bereich gewahrt bleiben wird.
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Die vorliegende FNP-Änderung führt vermutlich 
zu Beeinträchtigungen des Schutzgutes Pflan-
zen, Tiere und Lebensräume. Erhebliche Beein-
trächtigungen von Lebensräumen nach § 15 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) können 
jedoch durch die beschriebenen Kompensations-
maßnahmen, die im Rahmen der Aufstellung 
des Bebauungsplans mit Grünordnung festzu-
setzen sind, kompensiert werden. Artenschutz-
rechtliche Verbotstatbestände können durch 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
vermieden werden.

Schutzgut Boden
Die Böden im Planungsgebiet sind überwiegend 
von landwirtschaftlicher Nutzung geprägt und 
besitzen einen natürlichen Bodenaufbau. Versie-
gelte Flächen liegen in geringem Umfang im Be-
reich der Zu-/Ausfahrten (Obernzeller Straße, 
Fasangartenstraße) und des bestehenden Fuß- 
und Radweges entlang der BAB A8 vor. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand befinden sich im Pla-
nungsgebiets keine Flächen mit Bodenbelastun-
gen.
Ein konkreter Kampfmittelverdacht liegt ebenfalls
nicht vor. Ein Restrisiko von Zufallsfunden von 
Kampfmitteln (Munition, Munitionsteile) kann 
nicht ausgeschlossen werden.
Mit der Umsetzung der Planung ist eine deutli-
che Zunahme der Versiegelung ehemals land-
wirtschaftlich genutzter Flächen verbunden. Auf 
diesen Flächen können die Bodenfunktionen zu-
künftig nicht mehr erfüllt werden.

Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
sind daher Maßnahmen zur Minimierung des 
Eingriffs festzusetzen.

Schutzgut Wasser
Innerhalb des Planungsgebietes befinden sich 
keine natürlichen oder künstlichen, dauerhaft 
wasserführenden Oberflächengewässer. Daher 
ist nur der Wirkungsbereich Grundwasser von 
Bedeutung. Der für eine Beurteilung heranzuzie-
hende Höchstgrundwasserstand aus dem Jahr 
1940 liegt im Planungsgebiet bei zirka 7,00 m 
unter Geländeoberkante (GOK). Der mittlere 
Flurabstand des Grundwassers (durchschnitt-
licher Hochwasserstand vom Juli 1990) liegt bei 
10,00 - 11,00 m unter GOK. 
Aufgrund des hohen Grundwasserflurabstands 
erfolgen bei Umsetzung der Planung voraus-
sichtlich keine Eingriffe in das Grundwasser. 

Gegebenenfalls sind im Rahmen des Bauvoll-
zugs wasserrechtliche Genehmigungen erforder-
lich. In den für eine bauliche Nutzung vorgese-
henen Bereichen sind im Bebauungsplan Fest-
setzungen zu treffen, um Versickerung und 
Grundwasserneubildung zu unterstützen.

Insgesamt werden sich bei Umsetzung der FNP-
Änderung die Auswirkungen auf das Schutzgut 
Wasser nicht entscheidungserheblich verändern.

Schutzgut Luft (Schadstoffe, Gerüche, 
Keime)
Das Planungsgebiet liegt westlich der BAB A8, 
nördlich der Fasangartenstraße und östlich der 
Münchbergerstraße und ist daher verkehrsbe-
dingten Luftschadstoffen ausgesetzt. Die höchs-
ten Belastungen treten an der östlichen Pla-
nungsgebietsgrenze entlang der BAB A8 auf. 
Dort wird im Prognose-Nullfall in einem Streifen 
von 15 m Breite der Jahresmittelgrenzwert der 
39. BImSchV für NO2 überschritten. Die Jahres-
mittelgrenzwerte für Feinstaub (PM10, PM2,5) wer-
den im gesamten Planungsgebiet eingehalten. 
Unzulässig häufige Überschreitungen des Ta-
gesmittelwertes für Feinstaub PM10 im Planungs-
gebiet sind unwahrscheinlich.

Ebenfalls ist das Planungsgebiet Geruchs-
emissionen und Keimverfrachtungen von der 
östlich der BAB A8 liegenden Kompostieranlage 
der Landeshauptstadt München ausgesetzt.
Mit der Schaffung von neuem Wohnraum erhöht 
sich aufgrund des zusätzlichen Quell- und Ziel-
verkehrs auf den umliegenden Straßen das Ver-
kehrsaufkommen. Die höchste Luftschadstoffbe-
lastung liegt, wie bisher auch, unmittelbar west-
lich der BAB A8. Allerdings kann bei Umsetzung 
der Planung durch Lärmschutzeinrichtungen 
(Lärmschutzwall und -wand) und durch eine Rie-
gelbebauung entlang der BAB A8 die Ausbrei-
tung von Luftschadstoffen in das Planungsgebiet
deutlich vermindert werden. 

Wie die im Rahmen der Planung erstellte luft-
schadstofftechnische Untersuchung aufzeigt, 
können dadurch innerhalb des Planungsgebietes
die maßgebenden Immissionsgrenzwerte der 39.
BImSchV für Stickstoffdioxid (NO2) und Fein-
staub (PM10, PM2,5) eingehalten werden. Die 
Auswirkungen des Planvorhabens auf die Nach-
barschaft wurden durch eine Differenzbetrach-
tung (Planfall - Nullfall) ermittelt. Die maximal 
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festgestellten Erhöhungen der Luftschadstoffbe-
lastung liegen unter 3 % (≈1,2 µm3 bei einem Im-
missionsgrenzwert von 40 µg/m3) des Immissi-
onsjahresmittelwertes und sind nicht relevant 
nach TA Luft. Aufgrund der abschirmenden Wir-
kung der Planbebauung werden auch Ab-
nahmen der Luftschadstoffbelastungen in der 
Nachbarschaft prognostiziert. Die Grenzwerte 
der 39. BImSchV für NO2 und Feinstaub (PM10, 
PM2,5) werden im Planfall deutlich unterschritten,
so dass die Realisierung des Planvorhabens 
keine negativen Auswirkungen auf die Luft-
schadstoffbelastung in der Nachbarschaft erwar-
ten lässt. Mögliche zusätzliche Schadstoffbelas-
tungen durch ein geplantes Blockheizkraftwerk 
bleiben unter den Emissionsgrenzwerten für 
Stickstoffdioxid der TA Luft (Technische Anlei-
tung zur Reinhaltung der Luft).

Die geplanten Lärmschutzeinrichtungen entlang 
der BAB A8 führen auch zu einer Reduzierung 
der Geruchs- und Keimzahlbelastung im Pla-
nungsgebiet. Aufgrund des Abstands der zukünf-
tigen Gebäude, die aus der Anbauverbotszone 
von 40 m entlang der BAB A8 resultiert, werden 
an künftigen Gebäuden keine Betroffenheiten 
durch Geruchsbelastung auftreten. Für die Beur-
teilung der Keimbelastung gibt es keine gesetz-
lich geregelten Grenzwerte. Nach den einschlä-
gigen Veröffentlichungen ist bei den vorliegen-
den Konzentrationswerten nicht von einer Beläs-
tigung oder Gesundheitsgefährdung auszu-
gehen. Dies wurde auch mittels einer umwelt-
medizinischen Beurteilung bestätigt.

Insgesamt ist mit Umsetzung der FNP-Änderung
keine nennenswerte Veränderung der Auswir-
kungen auf das Schutzgut Luft zu prognostizie-
ren. Die maßgebenden lufthygienischen Grenz-
werte der 39. BImSchV für N02 und Feinstaub 
(PM10, PM2,5) werden in den Baufeldern des Pla-
nungsgebietes im Planfall zuverlässig eingehal-
ten. Diese Grenzwerte werden auch in der Nach-
barschaft deutlich unterschritten, so dass die 
Realisierung des Planvorhabens keine negativen
Auswirkungen auf die Luftschadstoffbelastung in
der Nachbarschaft erwarten lässt.

Schutzgut Klima
Das Planungsgebiet liegt am Stadtrand von 
München und ist Teil einer größeren unbebau-
ten, überwiegend landwirtschaftlich genutzten 
Zone zwischen Unterhaching, Unterbiberg und 

Perlach. Die Stadtklimaanalyse bewertet das 
Planungsgebiet als Grün- und Freifläche mit 
sehr hoher Kaltluftlieferung. Die angrenzende 
Wohnbebauung zeichnet sich durch eine offene 
Siedlungsstruktur mit guter Durchlüftung aus. 
Eine Vorbelastung besteht durch die hohen 
Emissionen des Straßenverkehrs auf der 
BAB A8.

Die vorliegende FNP-Änderung führt aufgrund 
des erhöhten Versiegelungsgrads bei Umset-
zung der Planung zu einer stärkeren Belastung 
des Schutzgutes Klima. Jedoch können durch 
Festsetzung von Maßnahmen zur Begrünung 
und Durchströmbarkeit des Wohngebietes im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung eine 
erhebliche Verschlechterung der Klimafunktio-
nen im Planungsgebiet vermieden werden.
Der Luftaustausch mit benachbarten Gebieten 
bleibt somit erhalten. Er wird zwar eingeschränkt
auf einen Grünflächenkorridor am Ostrand des 
Planungsgebietes, kann aber durch die Anord-
nung der Grünflächen innerhalb des Allgemei-
nen Wohngebietes unterstützt werden.

Schutzgut Landschafts- und Stadtbild
Beim Planungsgebiet handelt es sich um eine 
von Bebauung freie Restfläche im Anschluss an 
eine bestehende Wohnbebauung. Sie wird auf 
drei Seiten durch Verkehrswege optisch und 
funktional abgegrenzt. Die Abgrenzung wird 
durch Baumbestände markiert. Die Fläche wur-
de zum größten Teil landwirtschaftlich genutzt 
und liegt inzwischen brach. Das angrenzende 
Wohngebiet setzt sich aus Einzel- und Doppel-
hausbebauung mit Gartengrundstücken und 
z. T. verkehrsberuhigten Wohnstraßen zu-
sammen.

Mit der zukünftigen Bebauung wird der Sied-
lungsrand an bestehende Verkehrswege (BAB 
A8) herangeführt. Durch eine bis zu fünfge-
schossige Riegelbebauung werden die Wohnge-
biete auch optisch von der BAB A8 abgeschirmt.
Eine lockere Bebauung mit drei- bis vierge-
schossigen Punkthäusern leitet zur bestehenden
Einzel- und Doppelhausbebauung in der Nach-
barschaft über. Bestandsbebauung und Neupla-
nung werden mit einem parkartigen, naturnah 
gestalteten Grünkorridor miteinander verbunden.
Ein zweiter landschaftsgerecht zu gestaltender 
Grünkorridor erstreckt sich auf dem 40 m breiten
Bereich zwischen der Autobahn und der zukünf-
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tigen Riegelbebauung. Als dritter Freiraumtyp er-
gänzt ein überwiegend befestigter Anger zwi-
schen den Punkthäusern und der Riegelbebau-
ung die räumlich vielfältige Strukturierung des 
Wohnumfeldes.
Der vorhandene Baumbestand wird soweit mög-
lich erhalten, insbesondere der abschirmende 
Baumbestand zur BAB A8. Zusammen mit neu 
zu pflanzenden Bäumen entsteht ein von Bäu-
men eingefasstes neues Wohnareal.

Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Land-
schafts- und Stadtbild sind durch die Umsetzung
der Planung nicht zu erwarten.

Schutzgüter Kulturelles Erbe und sonstige 
Sachgüter
Bau- und Bodendenkmäler sind nach derzeiti-
gem Kenntnisstand im Planungsgebiet nicht vor-
handen. Aufgrund der Nähe und außergewöhn-
lich hohen Dichte an Siedlungen und Bestat-
tungsplätzen vor- und frühgeschichtlicher Zeit-
stellung östlich der BAB A8 ist auch im westlich 
der BAB A8 gelegenen Planungsgebiet mit dem 
Vorhandensein weiterer bislang unbekannter Bo-
dendenkmäler zu rechnen.
Im Bereich von Bodendenkmälern sowie im Be-
reich vermuteter Bodendenkmäler bedürfen Bo-
deneingriffe aller Art einer denkmalrechtlichen 
Erlaubnis gemäß Art. 7 Abs. 1 Bayerisches 
Denkmalschutzgesetz (DSchG). Die Baumaß-
nahmen müssen bei Bedarf archäologisch be-
gleitet werden. Werden im Zuge von Erdarbeiten
Bodendenkmäler angetroffen, ist dies gemäß 
Art. 8 DSchG unverzüglich der Unteren Denk-
malschutzbehörde oder dem Bayerischen Lan-
desamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Die auf-
gefundenen Gegenstände und der Fundort sind 
bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzei-
ge unverändert zu belassen. Sonstige Sachgüter
sind im Planungsgebiet nicht bekannt.

Umweltbelang Energie (Energiebedarf, Ener-
gieversorgung, Energieverteilung)
Da das Planungsgebiet nicht im Bereich der öf-
fentlichen Fernwärmeversorgung liegt, ist vorge-
sehen, die Versorgung mit Wärmeenergie über 
eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK) in 
Verbindung mit einer Gasbrennwertanlage zu 
gewährleisten, wobei gemäß der Vorgabe des 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWär-
meG) mindestens 50 % des Jahres-Wärmeener-
giebedarfs aus der KWK gewonnen werden soll. 

Bei der Deckung des Energiebedarfs werden die
gesetzlich festgelegten Ziele und Belange zur 
sparsamen und effizienten Nutzung von Energie 
und zur Nutzung erneuerbarer Energien berück-
sichtigt.

Wechselwirkungen der Schutzgüter unterein-
ander
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
werden bei der Bewertung der einzelnen Schutz-
güter berücksichtigt.

Prognose bei Nichtdurchführung der Pla-
nung
Bei Nichtdurchführung der Planung behielte der 
aktuelle Flächennutzungsplan mit den Darstel-
lungen "Kleingärten" und "Sonstige Grünfläche" 
Gültigkeit. Die Umsetzung der Kleingartennut-
zung würde vermutlich zu geringeren Beein-
trächtigungen bei den Schutzgütern Pflanzen, 
Tiere und Lebensräume sowie Boden führen als 
die geplante Wohnnutzung bei Umsetzung der 
Flächennutzungsplan-Änderung. Da im Hinblick 
auf das Schutzgut Mensch - Lärm bei der Aus-
weisung von Kleingartenanlagen die gleichen 
Lärmschutzanforderungen zu berücksichtigen 
sind wie bei Allgemeinen Wohngebieten, ist die 
Realisierung des aktuell gültigen Flächennut-
zungsplans aufgrund des hohen finanziellen Auf-
wands für den Lärmschutz jedoch unwahr-
scheinlich. Die aktuelle Nutzung als Acker oder 
Brachland würde dann bestehen bleiben.

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich auf der Ebene 
des Flächennutzungsplans mit integrierter 
Landschaftsplanung
Bei Umsetzung der Flächennutzungsplan-Ände-
rung kommt es zu naturschutzrechtlichen Eingrif-
fen in den Naturhaushalt. Die Eingriffe können 
durch verschiedene Festsetzungen im Zuge des 
aufzustellenden Bebauungsplans mit Grünord-
nung minimiert werden.
Das unter Berücksichtigung dieser Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen entste-
hende Ausgleichserfordernis ist unter Anwen-
dung des Leitfadens zur Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung (Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen 2003) 
im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans
mit Grünordnung zu bilanzieren, und durch ent-
sprechend festzusetzende Maßnahmen auszu-
gleichen.
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Zusätzlich sind im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung spezielle Schutz- und Vermei-
dungsmaßnahmen für die Zauneidechse festzu-
setzen (Anordnung der Gebäude, Schutzmaß-
nahmen während der Bauarbeiten), um nicht ge-
gen die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44
BNatSchG zu verstoßen. Bei der Beurteilung der
Zauneidechse wird im vorliegenden Planungsfall
davon ausgegangen, dass trotz der Zerstörung 
und Störung von Habitaten im Zuge der Bauar-
beiten zur Erneuerung der Eisenbahnbrücke 
über die BAB A8 (Beginn Januar 2019) der Er-
haltungszustand der lokalen Population nach 
Abschluss der Bauarbeiten in diesem Bereich 
gewahrt bleiben wird. Eine erneute Schwächung 
der Population bei Umsetzung der Flächennut-
zungsplan-Änderung kann durch die bereits ge-
nannten Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 
verhindert werden.

Alternative Planungsmöglichkeiten
Aufgrund des dringenden Wohnflächenbedarfs 
und der städtebaulichen Vorzüge wurden keine 
Planungsalternativen untersucht. Die Vollver-
sammlung des Stadtrates der Landeshauptstadt 
München hat bei der Abwägung der Planungs-
ziele im Rahmen des Aufstellungsbeschlusses 
(Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 06867) vom 
28.09.2016 einer Wohnentwicklung Vorrang ge-
genüber der ursprüngliche geplanten Nutzung 
"Kleingärten" eingeräumt, und das Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung beauftragt, den 
Flächennutzungsplan mit integrierter Land-
schaftsplanung zu ändern sowie einen Bebau-
ungsplan mit Grünordnung aufzustellen.

Methodische Vorgehen und technische 
Schwierigkeiten
Die Umweltprüfung erstreckt sich auf die im 
Scopingtermin nach § 2 Abs. 4 Satz 2 Bauge-
setzbuch festgestellten Umweltbelange. Zur Prü-
fung der Umweltschutzbelange wurden Fachgut-
achten zur Verkehrsentwicklung, zum Schall-
schutz, zu Erschütterungen, zu elektromagne-
tischen Feldern, zu Luftschadstoffen, zu Gerü-
chen, zur Ausbreitung von Bioaerosolen, zu Alt-
lasten, zu Kampfmitteln, zur Energieversorgung, 
zur Erfassung von Strukturtypen, Bäumen und 
Fauna und zur speziellen artenschutzrechtlichen
Prüfung erstellt. Hinsichtlich des methodischen 
Vorgehens zur Bewertung wird auf die Fachgut-
achten verwiesen.

Maßnahmen zur Überwachung auf der Ebene 
des Flächennutzungsplans mit integrierter 
Landschaftsplanung
Das Verfahren zur Änderung des Flächennut-
zungsplans wird parallel zur Aufstellung des Be-
bauungsplans mit Grünordnung Nr. 2118 durch-
geführt. Bezüglich der durchzuführenden Über-
wachungsmaßnahmen wird daher auf die im 
Umweltbericht zu diesem Bebauungsplan ge-
nannten Maßnahmen verwiesen.

Allgemein verständliche Zusammenfassung
Durch die Flächennutzungsplan-Änderung sollen
ehemals landwirtschaftlich genutzte Flächen ei-
ner Wohnnutzung zugeführt und der Siedlungs-
rand nach Osten entlang der BAB A8 arrondiert 
werden.

Auf das Planungsgebiet wirken Verkehrslärm, 
Geräusche aus Gewerbeanlagen außerhalb des 
Planungsgebietes sowie Geräusche aus der ge-
planten Kraft-Wärme-Kopplungsanlage ein. Auf-
grund der bestehenden hohen Lärmbelastung im
Planungsgebiet insbesondere durch den 
Straßen- und Schienenverkehr kann die Planung
nur mit aktiven und passiven Schallschutzmaß-
nahmen umgesetzt werden, die im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung festzusetzen sind. 
In der Nachbarschaft wird sich die Lärmbelas-
tung bei Umsetzung der Planung sogar leicht 
verbessern.

Von der Bahnlinie gehen elektromagnetische 
Felder und Erschütterungen aus. Bei Unter-
schreitung eines Mindestabstandes von 55 m 
sind an Planungsgebäuden Maßnahmen zum 
Schutz vor sekundärem Luftschall erforderlich. 
Der Schutz der Allgemeinheit vor elektromagne-
tischen Feldern der Bahnstromanlagen ist bei 
einem Abstand der Planungsgebäude von der 
nächstgelegenen Oberleitung von mindestens 
10 m sichergestellt.

Das Planungsgebiet ist bereits bestehenden ver-
kehrsbedingten Luftschadstoffen ausgesetzt. 
Durch die geplante bauliche Abschirmung 
(Lärmschutzanlage und Riegelbebauung entlang
der BAB A8) und den Abstand der Gebäude von 
mindestens 40 m zur BAB A8 aufgrund der An-
bauverbotszone gemäß § 9 Fernstraßengesetz 
können die maßgebenden Grenzwerte der 39. 
BImSchV eingehalten werden. Negative Auswir-
kungen auf die Luftschadstoffbelastung in der 
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Nachbarschaft sind nicht zu erwarten. Betroffen-
heiten durch Geruchsbelastung sowie eine Be-
lästigung oder Gesundheitsgefährdung durch 
Keime aus der städtischen Kompostieranlage 
östlich der BAB A8 können im Planungsgebiet 
nach dem Bau der Lärmschutzeinrichtung eben-
falls ausgeschlossen werden.

Das neue Wohnquartier soll mit einem attrakti-
ven Angebot an Grün- und Freiflächen errichtet 
werden, so dass das Planungsgebiet bezüglich 
der Erholungsnutzung eine Aufwertung erfährt. 
Von dieser Aufwertung können auch die Bewoh-
nerinnen und Bewohner des angrenzenden 
Stadtteils profitieren. Für den Fuß- und Radver-
kehr ist eine Querung des Gebietes in Nord-Süd-
Richtung weiterhin möglich.

Der Schutz des Landschafts- und Stadtbildes 
wird durch eine sich in die Siedlungsstruktur und
das übergeordnete Grünflächenkonzept einglie-
dernde Neuplanung gewährleistet.

Durch die Gewinnung von mindestens 50 % des 
Jahres-Wärmeenergiebedarfs aus einer Kraft-
Wärme-Kopplungsanlage, durch die Nutzung 
von Solarenergie sowie durch hohe Gebäude-
dämmstandards können die gesetzlich fest-
gelegten Ziele und Belange zur sparsamen und 
effizienten Nutzung von Energie und zur Nut-
zung erneuerbarer Energien berücksichtigt wer-
den.

Die Umsetzung des geänderten Flächennut-
zungsplans führt zu unvermeidbaren Beeinträch-
tigungen von Natur und Landschaft, Böden wer-
den versiegelt und Lebensräume geringer bis 
mittlerer Bedeutung (Acker, Intensivgrünland, 
Grünlandbrache, Gehölzsukzession, Garten, Ge-
hölzbestand) werden beseitigt. Das insgesamt 
entstehende naturschutzrechtliche Ausgleichser-
fordernis ist im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung zu bilanzieren und durch entspre-
chend festzusetzende Maßnahmen zu kompen-
sieren.

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände kön-
nen durch entsprechend festzusetzende Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen vermie-
den werden.

Nach Durchführung der vorgesehenen Maßnah-
men zur Vermeidung, Verminderung und zum 

Ausgleich verbleiben bei der Umsetzung der Pla-
nung keine erheblichen oder nachhaltigen nega-
tiven Auswirkungen auf die Umwelt im Sinne der
einzelnen Umweltfachgesetzgebungen.


